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Büro des Präsidenten der 
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Beschluss der Bürgerschaft 
 
 
Zu TOP: 9.13 
Bewertung der Lastenverschiebung in Folge der Grundsteuerreform aus Sicht der 
Hansestadt Stralsund – Einflussmöglichkeit auf die Rechtslage 
Einreicher: Bernd Buxbaum, Mitglied der Bürgerschaft 
Vorlage: AN 0012/2025 
 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt zu bewerten, ob es aus Sicht der Hansestadt 
Stralsund zu einer ausgewogenen Lastenverschiebung in Folge der Grundsteuerreform im 
Vergleich zur Wohn- und Nichtwohnnutzung gekommen ist. 
 
Sollte dieses, nach Auffassung der Verwaltung, nicht der Fall sein, so wird der 
Oberbürgermeister beauftragt, sich bei der Landesregierung dafür einzusetzen, dass die 
entsprechende Steuergesetzgebung verändert wird. 
 
 
 
 
Beschluss-Nr.: 2025-VIII-01-0082 
 
Datum: 30.01.2025 
 
Im Auftrag 
 
 
 
gez. Behrendt 
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